
Satzung der Erste Deutsche Energie Genossenschaft eG 
 

I. Firma und Sitz der Genossenschaft 
 

§ 1 Firma und Sitz 
 
Die Genossenschaft führt die Firma 
 
Erste Deutsche Energie Genossenschaft e.G.  
 
Sie hat ihren Sitz in Hamburg 
 

 
II. Gegenstand der Genossenschaft 
 

§ 2 Zweck und Gegenstand der Genossenschaft 
 
(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des 

Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder mittels 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. 

(2) Dies wird insbesondere erreicht durch folgende 
Geschäftsgegenstände der Genossenschaft:  

a) Projektierung, Bau, Betrieb, Finanzierung 
und Zwischenfinanzierung und weitere In-
vestitionen in Photovoltaikanlagen und 
anderen Projekten aus dem Umfeld Er-
zeugung und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und deren Speicherung und Ver-
marktung. 

 
b) Beratungen im Umfeld erneuerbarer 

Energien und der Finanzierung derartiger 
Projekte, jedoch keine Steuer- und/oder 
Rechtsberatung 

 
 
(3) Die Genossenschaft darf alle Maßnahmen treffen, 

die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu för-
dern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, 
Zweigniederlassungen und andere Unternehmen 
gründen oder solche erwerben. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben kann sie sich der Hilfe sachverständiger 
Dritter bedienen. 

(4) Die Genossenschaft kann investierende Mitglieder 
aufnehmen. 

(5) Die Genossenschaft ist berechtigt zur Gewährung 
stiller Beteiligungen.  

(6) Die Genossenschaft ist berechtigt, Genussrechte 
und Genussscheine auszugeben. Diese unterlie-
gen aufgrund der Verlustteilnahme am Jahreser-
gebnis keinem unbedingten Rückzahlungsan-
spruch und beinhalten keine Stimmrechte. 

(7) Die Genossenschaft darf ihre Geschäftsgegen-
stände auch über Darlehen ihrer Mitglieder finan-
zieren, wenn diese als Nachrangdarlehen mit qua-
lifiziertem Rangrücktritt ausgestaltet sind. 

(8) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf 
Nichtmitglieder ist zugelassen.  

 
 
 III. Mitgliedschaft 
 

§ 3 Mitglieder 
 
Mitglieder können werden: 
  
a) natürliche Personen, 

b) Personengesellschaften sowie juristische Perso-
nen des privaten und öffentlichen Rechts. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom 
Bewerber zu unterzeichnenden unbedingten Beitritts-
erklärung und der Zulassung durch die Genossen-
schaft. Über die Zulassung der nutzenden Mitglieder 
beschließt der Vorstand. Über die Zulassung von in-
vestierenden Mitgliedern entscheidet der Aufsichtsrat.  
 

§ 5 Eintrittsgeld, Agio 
 
Mit der Beteiligung wird ein einmaliges Eintrittsgeld und 
ein Agio auf den Geschäftsanteil fällig. Höhe und Fäl-
ligkeiten regelt die Besondere Geschäftsordnung der 
Genossenschaft. 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet durch 
 
a) Kündigung, 
b) Tod,  
c) Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens, 
d) Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Per-

son oder einer Personengesellschaft, 
e) Ausschluss. 
 

§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft 

zum Ende eines Geschäftsjahres zu kündigen.  
(2) Sobald ein Mitglied mit mehreren Geschäftsantei-

len beteiligt ist, ohne hierzu durch die Satzung o-
der eine Vereinbarung mit der Genossenschaft 
verpflichtet zu sein, kann es seine Beteiligung mit 
einem oder mehreren seiner weiteren Geschäfts-
anteile zum Schluss des Geschäftsjahres kündi-
gen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und 
der Genossenschaft mindesten zwölf Monate vor 
Schluss des Geschäftsjahres zugehen. In den ers-
ten drei Jahren nach dem Beitritt zur Genossen-
schaft ist eine Kündigung ausgeschlossen. 

 
§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens 

 
Ein Mitglied kann jederzeit, auch im  Laufe des Ge-
schäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftli-
che Vereinbarung auf einen anderen übertragen und 
hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinander-
setzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits 
Mitglied ist oder es im Zuge der Übertragung wird. Die 
Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zu-
stimmung des Vorstandes, bei investierenden Mitglie-
dern der Zustimmung des Aufsichtsrates. Als Zeitpunkt 
des Ausscheidens gilt der Tag der Zulassung der Über-
tragung. 
 

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall 
 
Stirbt ein Mitglied, so wird dessen Mitgliedschaft durch 
seine Erben fortgesetzt. 



Satzung der Erste Deutsche Energie eG  
 

2 

 

Sind mehrere Erben vorhanden und teilen diese nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Todesfall der 
Genossenschaft schriftlich mit, welchem von ihnen die 
Mitgliedschaft allein überlassen werden soll, so endet 
diese mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
die Frist abgelaufen ist.  
Mehrere Erben können bis zu diesem Zeitpunkt Erklä-
rungen gegenüber der Genossenschaft nur durch ei-
nen gemeinschaftlichen Vertreter abgeben. Das glei-
che gilt für die Ausübung des Stimmrechts in der Ge-
neralversammlung. Der gemeinschaftliche Vertreter ist 
der Genossenschaft unverzüglich schriftlich zu benen-
nen.  
 

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflö-
sung oder Erlöschen einer juristischen Person 

oder Personengesellschaft 
 
Wird eine juristische Person oder eine Personengesell-
schaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitglied-
schaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden 
ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer 
Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechts-
nachfolger die Mitgliedschaft bis zum Schluss des 
Geschäftsjahres fort. 
 

§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes 
 
Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres 
aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, 
wenn es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten 
schuldhaft oder unzumutbar das Ansehen oder die 
wirtschaftlichen Belange der Genossenschaft oder 
ihrer Mitglieder schädigt oder zu schädigen versucht. 
Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates 
kann erst ausgeschlossen werden, wenn die General-
versammlung den Widerruf der Bestellung oder die 
Abberufung beschlossen  hat. 
 

§ 12 Auseinandersetzung 
 
(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossen-

schaft auseinanderzusetzen. Maßgebend ist die 
Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende 
das Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden 
ist. 

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Ausei-
nandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil 
an den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen 
der Genossenschaft verlangen. Das Auseinander-
setzungsguthaben wird nach dem Geschäftsgut-
haben des Mitglieds berechnet. 
Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Ausei-
nandersetzung die ihr zustehenden, fälligen Forde-
rungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben 
aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das 
Auseinandersetzungsguthaben des Mitgliedes für 
etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzver-
fahren des Mitgliedes. 

(3) Sind die Geschäftsguthaben der Mitglieder im 
Rahmen der Auseinandersetzung zur Verlustde-
ckung heran zu ziehen, so bemisst sich das Ge-
schäftsguthaben wie unter Abs. (2)  beschrieben, 
mit dem Unterschied, dass anstelle der tatsächlich 

erfolgten Einzahlungen die Einzahlungen, die das 
Mitglied bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens - 
ohne Sondervereinbarungen (Ratenzahlung / 
Stundung) hätte erbringen müssen, herangezogen 
werden. 

(4) Aus Abs. (3) kann sich im Zuge der Auseinander-
setzung eine Einzahlungspflicht ergeben. 

(5) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinan-
dersetzungsguthabens an Dritte sind unzulässig 
und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. 
Eine Aufrechnung des Auseinandersetzungsgut-
habens durch das Mitglied gegen fällige Verbind-
lichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht 
gestattet.  

(6) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Aus-
geschiedenen binnen 8 Monaten seit dem Ende 
des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden er-
folgt ist, auszuzahlen. Der Ausgeschiedene kann 
jedoch die Auszahlung nicht vor Ablauf von 8 Mo-
naten nach seinem Ausscheiden und nicht vor 
Feststellung der Bilanz verlangen. Soweit die 
Feststellung der Bilanz erst nach Ablauf von 8 Mo-
naten nach Ausscheiden des Mitgliedes erfolgt, ist 
das Auseinandersetzungsguthaben von Beginn 
des 9. Monats an bis zum Tag der Zahlung nach 
der Zinsmethode ACT/365 kalendergenau mit 4 % 
p.a. zu verzinsen. Der Anspruch auf Auszahlung 
verjährt in drei Jahren. 

(7) Die Auszahlung des Auseinandersetzungsgutha-
bens kann unter Verweis auf § 73 (4) GenG aus-
gesetzt werden, wenn durch die Auszahlung des 
Auseinandersetzungsguthabens das Mindestkapi-
tal gemäß § 15 (10) unterschritten wird. Über eine 
mögliche Reihenfolge bei der Auszahlung an die  
Anspruchsberechtigten entscheidet das Eingangs-
datum der Kündigung. 

 
 

IV. Rechte und Pflichten 
 

§ 13 Rechte der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenhei-

ten der Genossenschaft durch Beschlussfassung 
in der Generalversammlung aus. 

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich 
insbesondere das Recht jedes Mitgliedes auf Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen und Einrich-
tungen der Genossenschaft, sowie das Recht auf 
Teilhabe an sonstigen Förderungen, die die Ge-
nossenschaft ihren Mitgliedern gewährt, nach den 
dafür in der Besonderen Geschäftsordnung der 
Generalversammlung (BGO) getroffenen Bestim-
mungen.  

 
§ 14 Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Alle Mitglieder haben gleiche Pflichten. 
(2) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung 

zur Aufbringung der von der Genossenschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel 
beizutragen durch Übernahme von Geschäfts-
anteilen nach Maßgabe des § 15 und fristgemäße 
Zahlungen hierauf und der Teilnahme am Verlust. 
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(3) Weiteres ergibt sich aus der BGO der Generalver-
sammlung. 
 
 

V. Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben, Mindestka-
pital, Rücklagen, Nachschussausschluss 
 
§ 15 Geschäftsanteile, Geschäftsguthaben, Rück-

lagen, Anzahl der Anteile 
 

(1) Ein Geschäftsanteil beträgt 100,00 Euro. 
(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied 

verpflichtet, einen Geschäftsanteil (Pflichtanteil) zu 
übernehmen.  

(3) Der  Pflichtanteil, der die Mitgliedschaft begründet, 
mögliche weitere Pflichtanteile und weitere freiwil-
lig übernommene Geschäftsanteile sind sofort mit 
dem Beschluss über die Beteiligung fällig und ein-
zuzahlen.  

(4) Den Mitgliedern ist es gestattet, ihre freiwilligen 
Geschäftsanteile als Sacheinlagen zu erbringen. 
Sacheinlagen können bewegliche und unbewegli-
che Wirtschaftsgüter, zum Beispiel Photovoltaikan-
lagen sein. Näheres dazu regelt die BGO der Ge-
neralversammlung. 

(5) Die Abtretung oder Verpfändung an Dritte ist unzu-
lässig und der Genossenschaft gegenüber unwirk-
sam.  Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens 
durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten 
gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. 
Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 12 
der Satzung. 

(6) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist 
ausschließlich zur Deckung eines aus der Bilanz 
sich ergebenden Verlustes bestimmt. 

(7) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % 
des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlust-
vortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rückla-
ge 50 % des Gesamtbetrages der in der Jahresbi-
lanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten  erreicht 
hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstel-
lung der Bilanz zu bilden. 

(8) Des Weiteren können eine besondere Stabilitäts-
rücklage und eine Auseinandersetzungsrücklage 
gebildet werden. Näheres beschließt die General-
versammlung. 

(9) Die Auszahlung des Auseinandersetzungsgutha-
bens steht unter dem Vorbehalt ausreichender Li-
quidität der Genossenschaft. 

(10) Die Anzahl der Anteile, die ein Mitglied überneh-
men kann, ist unbegrenzt. 

 
§ 16 Nachschusspflicht 

 
Die Mitglieder haben im Falle der Genossenschaftsin-
solvenz gem. §§ 105, 119 GenG überhaupt keine 
Nachschüsse zur Insolvenzmasse zu leisten. (Sat-
zungsgemäßer Nachschussausschluss gem. § 6 Nr. 3 
GenG) 
 
 
 
 

VI. Organe der Genossenschaft 
 

§ 17 Organe 
 
(1) Die Genossenschaft hat als Organe: 

a) den Vorstand, 
b) den Aufsichtsrat, 
c) die Generalversammlung. 

 
§ 18 Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vor-

standsmitgliedern, die rechtsverbindlich für die 
Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abge-
ben.  Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberu-
fen. Die   regelmäßige Amtsdauer beträgt fünf Jah-
re. Der Aufsichtsrat kann eine kürzere Amtsdauer 
festlegen. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungs-
berechtigt. Im Rahmen der Geschäftsordnung für 
den Vorstand, die vom Aufsichtsrat zu beschließen 
ist, können zur Vertretungsregelung konkretisie-
rende Regelungen getroffen werden. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschrän-
kungen i. S. d. des § 181 2. Alt. BGB befreit.  

(4) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat für die Dauer ihrer Amtszeit ab-
geschlossen. Die Generalversammlung kann 
durch Richtlinien einen Rahmen für die Verträge 
abstecken. 

(5) Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, 
telefonisch und auf elektronischem Wege fassen. 

(6) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener 
Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung des 
Aufsichtsrates für 

a. Geschäftsordnungsbeschlüsse,  
b. die Grundsätze der Geschäftspolitik, 
c. den Wirtschafts- und Stellenplan,  
d. die Belastung von Grundstücken und 
e. die Erteilung von Prokura. 

(7) Der Vorstand hat eine gemeinsame Sitzung mit 
dem Aufsichtsrat einzuberufen, wenn für das Jah-
resergebnis ein Verlust von mehr als 20% zu er-
warten ist. Der Vorstand soll mindestens zweimal 
im Jahr regelmäßige gemeinsame Sitzungen mit 
dem Aufsichtsrat einberufen. 
 

§ 19 Aufsichtsrat 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mit-

gliedern. Der Aufsichtsrat wird auf die Dauer von 
drei Jahren von der Generalversammlung gewählt. 
Die Amtsperiode endet mit Ablauf der nächsten 
Generalversammlung, nach dem Ende der Amts-
periode. Die Mitgliederversammlung kann eine hö-
here Zahl von Aufsichtsräten beschließen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, 
telefonisch und auf elektronischem Wege Be-
schlüsse fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied 
der Beschlussfassung widerspricht.  

(3) Der Aufsichtsrat beschließt die Aufnahme investie-
render Mitglieder. 
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(4) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und über-
wacht die Leitung der Genossenschaft. 
 

§ 20  Generalversammlung  
 

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder (postalisch, 
per Telefax, elektronisch) oder durch Bekanntma-
chung in dem in § 21 der Satzung vorgesehenen 
Blatt einberufen. Die Einladung muss mindestens 
17 Kalendertage vor der Generalversammlung ab-
gesendet/veröffentlicht werden. Ergänzungen und 
Änderungen der Tagesordnung müssen spätes-
tens zehn Kalendertage vor der Generalversamm-
lung abgesendet/veröffentlicht werden.  

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung ist beschlussfähig.  

(3) Eine Generalversammlung muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn 10 % der Mitglieder dies 
in einer von ihnen unterschriebenen Erklärung ver-
langen. In dieser Erklärung müssen der Zweck und 
die Gründe für die Einberufung angegeben sein. In 
gleicher Weise können die Mitglieder verlangen, 
dass für eine bereits vorgesehene General-
versammlung bestimmte Gegenstände zur Be-
schlussfassung angekündigt werden (Ergänzung 
der Tagesordnung). 

(4)  Mitglieder haben unabhängig von der Zahl der 
gezeichneten Anteile eine Stimme.  

(5) Bei Beschlussfassungen dürfen die Stimmen in-
vestierender Mitglieder bei Beschlussfassungen 
mit einfacher Mehrheit nicht mehr als 49 %, bei 
dreiviertel Mehrheit  nicht mehr als 24% der gültig 
abgegebenen Stimmen der nutzenden Mitglieder 
ausmachen. 

(6) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellver-
treter, im Verhinderungsfalle ein Vorstandsmit-
glied. 

(7) Die Generalversammlung beschließt eine Beson-
dere Geschäftsordnung der Generalversammlung 
(BGO).  

(8) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert.  
(9) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 

Aufsichtsrates und bestimmt ihre Amtszeit.  
(10) Die Generalversammlung kann jederzeit Mitglieder 

des Vorstandes mit dreiviertel Mehrheit abwählen 
 
 

VII. Bekanntmachungen 
 

§ 21 Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen erfolgen im elektronischen Bun-
desanzeiger. 
 
 
Diese Satzung ist durch die Generalversammlung 
vom 8.02.2017 beschlossen worden.  
 
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg Genos-
senschaftsregister Nr. 1085 am 19.4.2017 

 


